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GESETZLICHE  GRUNDLAGEN  IN  BEZUG  AUF  BÄUME 

AUSZUG  AUS  DEM  SCHWEIZERISCHEN  ZIVILGESETZBUCH  ZGB 

 

Art. 642 1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum in allen ihren Bestandteilen. 
2 Bestandteil einer Sache ist alles, was nach der am Orte üblichen Auffassung zu ihrem Be-

stande gehört und ohne ihre Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung nicht abgetrennt 
werden kann. 

Art. 643 1 Wer Eigentümer einer Sache ist, hat das Eigentum auch an ihren natürlichen Früchten. 
2 Natürliche Früchte sind jene zeitlich wiederkehrenden Erzeugnisse und Erträgnisse, die 

nach der üblichen Auffassung von einer Sache ihrer Bestimmung gemäss gewonnen wer-
den. 

3 Bis zur Trennung sind die natürlichen Früchte Bestandteil der Sache. 

Art. 646 1 Haben mehrere Personen eine Sache nach Bruchteilen und ohne äusserliche Abteilung in 
ihrem Eigentum, so sind sie Miteigentümer. 

2 Ist es nicht anders festgestellt, so sind sie Miteigentümer zu gleichen Teilen. 
3 Jeder Miteigentümer hat für seinen Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentümers, und 

es kann dieser Anteil von ihm veräussert und verpfändet und von seinen Gläubigern gepfän-
det werden. 

Art. 667 1 Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach oben und unten auf den Luftraum 
und das Erdreich, soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse besteht. 

2 Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten und Pflanzen sowie die 
Quellen. 

Art. 670  Stehen Vorrichtungen zur Abgrenzung zweier Grundstücke, wie Mauern, Hecken, Zäune, 
auf der Grenze, so wird Miteigentum der beiden Nachbarn vermutet. 

Art. 678 1 Verwendet jemand fremde Pflanzen auf eigenem Grundstücke, oder eigene Pflanzen auf 
fremdem Grundstücke, so entstehen die gleichen Rechte und Pflichten, wie beim Verwen-
den von Baumaterial oder bei Fahrnisbauten. 

2 Die Bestellung einer der Baurecht entsprechenden Dienstbarkeit auf Pflanzen und Waldun-
gen ist ausgeschlossen. 

Art. 679  Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, ge-
schädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf 
Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen. 

Art. 684 1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem 
Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkungen auf 
das Eigentum der Nachbarn zu enthalten. 

2 Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach der Lage und Beschaffenheit der 
Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder 
Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung. 
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Art. 685 1 Bei Grabungen und Bauten darf der Eigentümer die nachbarlichen Grundstücke nicht da-
durch schädigen, dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhandene 
Vorrichtungen beeinträchtigt. 

2 Auf Bauten, die den Vorschriften des Nachbarrechtes zuwiderlaufen, finden die Bestimmun-
gen betreffend überragende Bauten Anwendung. 

Art. 686 1 Die Kantone sind befugt, die Abstände festzusetzen, die bei Grabungen und Bauten zu beo-
bachten sind. 

2 Es bleibt ihnen vorbehalten, weitere Bauvorschriften aufzustellen. 

Art. 687 1 Überragende Äste und eindringende Wurzeln kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum 
schädigen und auf seine Beschwerde hin nicht binnen angemessenere Frist beseitigt wer-
den, kappen und für sich behalten. 

2 Duldet ein Grundeigentümer das Überragen von Ästen auf bebauten oder überbauten Bo-
den, so hat er ein Recht auf die an ihnen wachsenden Früchte (Anries). 

3 Auf Waldgrundstücke, die aneinander grenzen, finden diese Vorschriften keine Anwendung. 

Art. 688  Die Kantone sind befugt, für Anpflanzungen je nach Art des Grundstückes und der Pflanzen 
bestimmte Abstände vom nachbarlichen Grundstück vorzuschreiben oder den Grundeigen-
tümer zu verpflichten, das Übergreifen von Ästen oder Wurzeln fruchttragender Bäume zu 
gestatten und für diese Fälle das Anries zu regeln oder aufzuheben. 

Art. 697 1 Die Kosten der Einfriedung eines Grundstückes trägt dessen Eigentümer, unter Vorbehalt 
der Bestimmungen über das Miteigentum an Grenzvorrichtungen. 

2 In bezug auf die Pflichten und die Art der Einfriedung bleibt das kantonale Recht vorbehal-
ten. 

Art. 698  An die Kosten der Vorrichtungen zur Ausübung der nachbarlichen Befugnisse haben die 
Grundeigentümer im Verhältnis ihres Interesses beizutragen. 

Art. 700 1 Werden Sachen durch Wasser, Wind, Lawinen oder andere Naturgewalten oder zufällige 
Ereignisse auf ein fremdes Grundstück gebracht, oder geraten Tiere, wie Gross- oder Klein-
vieh, Bienenschwärme, Geflügel und Fische auf fremden Boden, so hat der Grundeigentü-
mer dem Berechtigten deren Aufsuchung und Wegschaffung zu gestatten 

2 Für den hieraus entstehenden Schaden kann er Ersatz verlangen und hat hiefür an diesen 
Sachen Retentionsrecht. 

Art. 701 1 Kann jemand einen drohenden Schaden oder eine gegenwärtige Gefahr nur dadurch von 
sich oder andern abwenden, dass er in das Grundeigentum eines Dritten eingreift, so ist die-
ser verpflichtet, den Eingriff zu dulden, sobald Gefahr oder Schaden ungleich grösser sind 
als die durch den Eingriff entstehende Beeinträchtigung. 

2 Für den hieraus entstehenden Schaden ist angemessener Ersatz zu leisten. 

 

 


